
6) Hinweise zur 
Hausanschluss-
leitung

Bitte diesen Vordruck in Blockschrift ausfüllen. 
Daten werden zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert.

F1
3_

11
04

Seite 1 von 1

PLZ, OrtVorname

Name

1) Auf 
Grundlage des 
Auftrages von

 Erklärung 
 zur Isolierung

Kontakt

Netzgesellschaft Eisenberg mbH | Etzdorfer Str. 2 | 07607 Eisenberg
Tel. 036691 / 666-22 | Fax 036691 / 666-29

Auftraggeber

Straße, Hausnummer

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

X

Datum2) wurde am

Name des Mitarbeiters3) durch

4) die Isolierung 
der

NS-Hausanschlussleitung NS-Freileitung

Straße, Hausnummer

5) an 
folgendem 
Gebäude durch-
geführt.

Objekt

PLZ, Ort

1. Die im Handbereich befindlichen spannungsführenden Leiterseile wurden mit Isolierschlauch/-Kappen abgedeckt. Diese Isolierung ersetzt 
 keine Vollisolierung.

2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Isolierung nur dem Schutz gegen zufälliges Berühren dient.

3. Eine Veränderung durch Dritte ist untersagt.

4. Gerüste und Arbeitsgeräte sind so aufzustellen bzw. zu betreiben, dass eine Berührung und Beschädigung der Isolierung ausgeschlossen ist.

5. Beschädigungen der Isolierung (auch durch Witterungseinflüsse) sind der Netzgesellschaft Eisenberg mbH unverzüglich mitzuteilen. Die 
 Arbeiten im Bereich der Isolierung sind dann sofort einzustellen.

6. Die Behebung von Beschädigungen, Mängeln, die Änderung und die Entfernung der Isolierung sind nur durch Mitarbeiter der Netzgesell-
 schaft Eisenberg mbH vorzunehmen.

7. Der Auftraggeber/Eigentümer hat sich von den ordnungsgemäß angebrachten Abdeckungen zu überzeugen. Er ist verpflichtet, alle in der 
 Nähe des Freileitungsanschlusses oder der Freileitung Beschäftigten einzuweisen und über die möglichen Gefährdungen zu informieren, 
 sowie die vorgenannten Festlegungen zu gewährleisten. Für die vereinbarte Leistung wird ein Festbetrag von

    EUR zzgl. gesetzlicher USt. auf der Grundlage der Verrechnungssätze der Netzgesellschaft Eisenberg mbH 
 in Rechnung gestellt. Die Beendigung der Arbeiten ist durch den Auftraggeber / Eigentümer mündlich oder schriftlich der Netzgesellschaft 
 Eisenberg mbH rechtzeitig anzuzeigen.

7) Hauseinfüh-
rungsleitung

1. Die Hauseinführungsleitung ist nicht Eigentum der Netzgesellschaft Eisenberg mbH und wurde nicht zusätzlich 
 isoliert.

2. Durch Inaugenscheinnahme wurden folgende Mängel festgestellt

3. Der Auftraggeber / Eigentümer wurde aufgrund der bestehenden Gefährdung davon in Kenntnis gesetzt, dass...

…bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes durch eine zugelassene Elektroinstallationsfirma keine Isolierung der Freileitung 
erfolgt und somit keine Freigabe zur Durchführung der Arbeiten erteilt werden kann.

…bis zum Beginn der Bauarbeiten die vorgenannten Mängel zu beheben sind.

…nach Herstellen des ordnungsgemäßen Zustandes die Isolierung der Hausanschlussleitung durch die Netzgesellschaft Eisenberg mbH 
vorgenommen wird.

Ort, Datum

X
Unterschrift des Mitarbeiters der Netzgesellschaft Eisenberg mbH


